DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG
ÜBER DIE AUFNAHME UND ENTLASSUNG VON MITGLIEDERN
BULGARISCHEN NATIONALEN ASSOZIATION FÜR ÄTHERISCHE ÖLE, PARFÜMERIE UND KOSMETIK
I. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Art.1. Die vorliegende Durchführungsbestimmung reklamentiert die Ordnung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern der BNAEOPC.

Art.2. (1) Mitglieder der BNAEOPC können bulgarische und ausländische juristische Personen und natürliche Personen sein - Händler, die nach dem Handelsgesetz registriert sind, die sich mit der Produktion, dem Handel , der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Bildung auf dem Gebiet der Industrie für ätherische Öle, Parfümerie und Kosmetik.


(2) Die Mitgliedschaft in der BNAEOPC ist freiwillig und beeinträchtigt die juristische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Mitglieder nicht.

Art.3. Die Mitglieder der BNAEOPC können sein:

1. persönlich;

2. kollektiv;

3. wohltätig;

4. ehrenhalber;

5. koptiert.

Art.4. Persönliche Mitglieder können Einzelkaufleute mit dem Geschäftsgegenstand auf dem Gebiet der Industrie ätherischer Öle, der Parfümerie und/oder Kosmetik, die das Statut der BNAEOPC, die Durchführungsbestimmung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern der BNAEOPC, den Ehrenkodex der BNAEOPC annehmen.

Art.5. Kollektive Mitglieder können bulgarische und ausländische juristische Personen mit dem Geschäftsgegenstand auf dem Gebiet der Industrie ätherischer Öle, der Parfümerie und/oder Kosmetik, die das Statut der BNAEOPC, die Durchführungsbestimmung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern der BNAEOPC, den Ehrenkodex der BNAEOPC annehmen. 

Art.6. Wohltätige Mitglieder können bulgarische und ausländische natürliche und juristische Personen mit einem wesentlichen Beitrag zur Realisierung der Ziele der BNAEOPC werden. Sie nehmen an der Vollversammlung mit beratender Stimme teil.

Art.7. Ehrenmitglieder können juristische und natürliche Personen werden, die besondere Verdienste um die Entwicklung der ätherischen Öl-, Parfümerie- und Kosmetikindustrie in Bulgarien haben. Sie nehmen an der Vollversammlung mit beratender Stimme teil.

Art.8. Koptierte Mitglieder können Lehreinrichtungen (Hochschuleinrichtung oder Technikum), sowie technische Strukturen werden, die eine Tätigkeit auf dem Gebiet der  ätherischen Öl-, Parfümerie- und Kosmetikindustrie entwickeln. Sie nehmen an der Vollversammlung mit beratender Stimme teil. 
ІІ. AUFNAHME UND ENTLASSUNG VON MITGLIEDERN

Art.9.(1) Die Aufnahme von Mitgliedern der BNAEOPC erfolgt auf der Grundlage einer schriftlichen Erklärung und Deklaration an den Vorstand, dass sie das Statut der Assoziation, die Durchführungsbestimmung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern der BNAEOPC, den Ehrenkodex der BNAEOPC kennen und damit einverstanden sind; 
(2) Der Erklärung sind folgende Dokumente beizufügen:
1. Kopie des Beschlusses über die gerichtliche Registrierung als natürliche oder juristische Person,
2. Kopie der Bestätigung der aktuellen Situation des Kandidaten zum Moment der Einreichung der Erklärung zur Mitgliedschaft.
3. Protokoll des des Leitungsorgans der Gesellschaft, mit dem der Beschluss zur Mitgliedschaft in der BNAEOPC gefasst wurde (gefordert bei einem Kandidaten - juristische Person),
4. Erklärung, dass qualitätsgerechte Produkte in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden normativen Basis über die Qualität hergestellt werden (gefordert von Kandidaten - Produzenten),
5. zwei Referenzen von Mitgliedern der BNAEOPC,
6. Information über registrierte Handelsmarken;
7. Kopie der Zeugnisses, ausgegeben von der Patentbehörde der Republik Bulgarien über die Registrierung eines Logos des Kandidaten als Marke (wird gefordert, wenn eine ähnliche Registrierung besteht);
(3) Wohltätigkeits- und Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag von Mitgliedern der BNAEOPC durch Beschluss des Vorstandes aufgenommen.
Art.10.(1) Die Kandidatur wird vom Vorstand auf der ersten Sitzung nach deren Einreichung behandelt. 
(2) Der Beschluss des Vorstandes wird mit einer Mehrheit von 2/3 aller Mitglieder des Vorstandes gefasst.
(3) Der Beschluss kann in Anwesenheit oder in Abwesenheit des Kandidaten gefasst werden, wobei der Beschluss auch in beiden Fällen schriftlich mitgeteilt wird. 
Art.11. Die Absage des Vorstandes kann vor der Vollversammlung der BNAEOPC in einer einmonatigen Frist ab dem Tag der Sitzung angefochten werden, an der der Kandidat teilgenommen hat oder ordentlich eingeladen wurde, und in den übrigen Fällen - in einer einmonatigen Frist ab des Bekanntwerdens, jedoch nicht später als ein Jahr ab dem Tag der Beschlussfassung. 
Art.12. Die Mitgliedschaft in der BNAEOPC wird in folgenden Fällen gekündigt:
1. beim Austritt – mit einer einseitigen schriftlichen Willenserklärung an den 
Vorstand, begleitet von einem Protokoll des kompetenten Organs, mit dem der Beschluss über die Kündigung der Mitgliedschaft gefasst wurde. Die Mitgliedschaft wird mit Deponierung der Willenserklärung als gekündigt betrachtet;
2. bei Ausschluss - auf Beschluss des Vorstandes, wenn das Mitglied 
Handlungen ausgeführt hat, die dem Statut oder dem Ehrenkodex widersprechen und das Prestige der Assoziation verletzen, die eine weitere Mitgliedschaft unmöglich machen, sowie auch, wenn er den Namen der Assoziation zu politischen und andere Ziele genutzt hat, die mit ihren Zielen und Aufgaben unvereinbar sind;
3. bei Ausschluss - auf Beschluss des Vorstandes, nach vorhergehender Ankündigung, bei:
· bei Verzug von drei oder mehr Monaten bei der Einzahlung des vom Vorstand festgelegten Mitgliedsbeitrages für das Kalenderjahr; die Nichteinzahlung wird entsprechend den Buchhaltungsdokumenten der BNAEOPC konstatiert, 
· und systematischer Nichtteilnahme an der Tätigkeit der Assoziation; die Nichtteilnahme wird durch den Vorstand festgestellt.
4. bei Auflösung des BNAEOPC;
5. bei Liquidierung der juristischen Person, entsprechend bei Tod oder bei vollständiger Entmündigung einer natürlichen Person;
Art. 13.(1) Der Beschluss des Vorstandes über den Ausschluss und die Aufhebung der Mitgliedschaft wird 
in Anwesenheit oder Abwesenheit des Auszuschließenden gefasst, wobei ihm in beiden Fällen die Entscheidung schriftlich mitgeteilt wird.
(2) Die Beschlüsse werden mit einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 aller Mitglieder des Vorstandes gefasst.
Die Entscheidung kann vor der Vollversammlung der BNAEOPC in einer einmonatigen Frist ab dem Tag der Sitzung angefochten werden, an der der Einspruch erhebende teilgenommen hat oder ordentlich eingeladen wurde, und in den übrigen Fällen - in einer einmonatigen Frist ab des Bekanntwerdens, jedoch nicht später als ein Jahr ab dem Tag der Versammlung. 
ІІІ. MITGLIEDSBEITRAG
Art.14. Der Mitgliedsbeitrag für persönliche oder kollektive Mitglieder wird jährlich vom Vorstand der BNAEOPC festgelegt. Ehren- und Wohltätigkeitsmitglieder zahlen keinen Mitgliedsbeitrag.
ІV. EIGENTUMSBEZIEHUNGEN NACH KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

Art.15. Nach Kündigung der Mitgliedschaft hat der, der die Mitgliedschaft gekündigt hat, kein Recht auf die Rückgabe des eingebrachten Mitgliedsbeitrages.
X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN.
 
Art.16. Die vorliegende Durchführungsbestimmung wurde durch den Vorstand am 28.11.2002 auf der Grundlage des Art 40 Punkt 15 des Statuts der BNAEOPC angenommen und hebt die Durchführungsbestimmung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern der BNAEOPC ab, die durch den Vorstand am 23.06 1999 beschlossen wurde.

Art.17. Die Mitglieder, die während der Gültigkeit der Durchführungsbestimmung über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern der BNAEOPC vom 26.06.1999 aufgenommen wurden, legen in einer Frist von sechs Monaten ab dem Datum der Annahme der vorliegenden Durchführungsbestimmung eine Kopie der in Art 19, Absatz 1 und 2 geforderten Dokumente vor.
